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Klimaschutz vs. Artenschutz – Abstrakter Vorrang der
Erneuerbaren Energien?
„Öffentliches Interesse“ und „öffentliche Sicherheit“ im Lichte der
Rechtsprechung unter Berücksichtigung des BVerfG-Beschlusses zum
Klimaschutzgesetz

I. Einführung

Die Erzeugung von Strom durch Erneuerbare Energien
muss deutlich erhöht, die Emission von Treibhausgasen
deutlich gesenkt werden. Bereits nach geltender Rechtslage
soll der Anteil des aus Erneuerbaren Energien erzeugten
Stroms im Jahr 2030 auf 65%1 erhöhtwerden; im Jahr 20502

soll der gesamte Strom treibhausgasneutral erzeugtwerden.
Minderungsziele im Hinblick auf die Treibhausgasemissio-
nenenthält dasBundes-Klimaschutzgesetz,wonachbis zum
Jahr 2030 eine Minderungsquote von 55 %3 erreicht sein
soll. Die Bundesregierung hat unmittelbar nach der viel be-
achteten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) vom 24.3.20214 beschlossen, diese Ziele nochmals
ambitionierter zu formulieren.DieTreibhausgasemissionen
sollen bis zum Jahr 2030 ummindestens 65 % und bis zum
Jahr 2040 um 88 % gemindert werden; die Treibhausgas-
neutralität soll bis zum Jahr 20455 erreicht sein.

Dieser Beitrag fokussiert sich imWege einer Betrachtung
desderzeit intensivdiskutierten6Zielkonflikts zwischenKli-
maschutz und Artenschutz auf die Frage, ob die Errichtung
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien nach der Rechtsprechung der letzten Jahre im öf-
fentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit
dient und ob demAusbauErneuerbarer Energien ein beson-
deres Gewicht zukommt. Er untersucht insbesondere das
Natur- und Artenschutzrecht. Diesbezüglich erläutert der
Beitrag, wie die Begriffe „(überwiegendes) öffentliches In-
teresse“ und „öffentliche Sicherheit“ durch die Rechtspre-
chung ausgelegt werden.7

II. Hintergrund

Die Festlegung neuer Klimaziele ist keine besondere gesetz-
geberische Herausforderung. Prozentzahlen werden ausge-

* Dr. Christoph Riese ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht
undPartner amBerliner Standort vonGÖRGimöffentlichenWirtschafts-
recht, Vergaberecht und Energiewirtschaftsrecht. Nicolas Brennecke,
LL.M. (Cape Town) ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei GÖRG in Ber-
lin undpromoviert zu einemumweltrechtlichen/verwaltungsprozessua-
len Thema.

1 Vgl. § 1 Abs. 2 EEG 2021.

2 Vgl. § 1 Abs. 3 EEG 2021.

3 Vgl. § 3 Abs. 1 S. 2 KSG.

4 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1
BvR 96/20, 1 BvR 288/20, juris.

5 Vgl. § 3 Abs. 1 und 2 des Referentenentwurfs zum KSG (Stand vom
11.5.2021), S. 5 (verfügbar unter https://www.bmu.de/gesetz/950/, zu-
letzt abgerufen am 20.5.2021).

6 Siehe u.a. Regelungsvorschlag der Stiftung Klimaneutralität vom
4.5.2021, verfügbar unter https://www.stiftung-klima.de/de/themen/
energie/artenschutz-und-windenergie/ (zuletzt abgerufenam20.5.2021);
Köck/Rheinschmitt/Verheyen, ZUR 2021, 259; Bick/Wulfert, NVwZ
2017, 346; Köck/Bovet, ZUR 2018, 579;Maslaton, NVwZ 2019, 1081.

7 Hierbei sollen nicht sämtliche Voraussetzungen der jeweiligen Normen
erläutert werden, sondern es soll eine Konzentration auf die beiden ge-
nannten Begriffe erfolgen; zum relevanten § 45 Abs. 7 BNatSchG siehe
u.a. Bick/Wulfert, NVwZ 2017, 346 (349 ff.).
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tauscht, Jahreszahlen geändert; ein einfaches Geschäft für
Politik und Gesetzgeber. Die Herausforderung liegt an an-
derer Stelle. Nachdem bei der Windenergie an Land in den
Jahren 2014 bis 2017 die Ausbauziele deutlich übertroffen
wurden, halbierte sich der Zubau im Jahr 2018.8 Die Aus-
bauziele für die Jahre 2018 und 2019 konnten deutlich nicht
erreicht werden. Die Entwicklung ist nicht gestoppt.

So konnte die Bundesnetzagentur (BNetzA) im Rahmen
der Ausschreibung zum 1.2.2021 von dem Ausschreibungs-
volumenvon 1.500MWfürWindenergie nur 691 bezuschla-
gen.9Auch imgesamten Jahr 2020 lagdie bezuschlagteMen-
ge deutlich unter der ausgeschriebenen Menge. Im Bereich
Offshore gibt es seit Mitte 2020 überhaupt keinen Zubau
mehr;10 neue Anlagen werden frühestens 202611 ans Netz
gehen. Bei der solarenStrahlungsenergie zeigt sich eineStei-
gerung des Zubaus,12 dieser kann aber die Lücke beim Aus-
bau der Windenergie auf Land kaum ausgleichen.13 Insge-
samt werden die Herausforderungen steigen, wenn die En-
ergieerzeugungdurchErneuerbareEnergienauf immerwei-
tere Sektoren ausgeweitet wird. Nur beispielhaft sei auf die
Elektromobilität und die verschiedenen Varianten des
Power-to-X verwiesen.

ImMittelpunktmussdaherdie Frage stehen,wiederAus-
bau der ErneuerbarenEnergien tatsächlich und rechtlich ge-
fördert wird, und zwar nicht durch die fortdauernde Defi-
nition neuer Ziele, sondern durch konkrete Maßnahmen,
die das Erreichen der Ziele ermöglichen.

Tatsächlich verzögert sich der Ausbau der Erneuerbaren
Energien durch planungsrechtliche Vorgaben auf Landes-
ebene, regionalplanerischer Ebene und kommunaler Ebene.
Landesentwicklungspläne und Regionalpläne erschweren
einen Ausbau durch restriktive Bestimmungen und schwer
überwindbare Ausnahmeregelungen. Die Windenergie im
Wald wird noch immer außerordentlich restriktiv gehand-
habt und ist in einigen Bundesländern vollständig ausge-

schlossen.14 Die Errichtung von Photovoltaikfreiflächenan-
lagen auf an sich geeigneten Flächen wird planungsrecht-
lich behindert oder erschwert. Im Ergebnis sind häufig nur
kleine Anlagen zulässig, eine Entwicklung, die durch die da-
mit verbundene Zersiedlung nicht selten eine stärkere Be-
einträchtigung des Landschaftsbildes als im Falle von weni-
gen großen Anlagen darstellt.

Auf kommunaler Ebene kommen zudem häufig schwer
kalkulierbare politische Motive hinzu, die zu einer Bauleit-
planung führen, die die Realisierung von Windenergiean-
lagen oder Photovoltaikfreiflächenanlagen erschweren oder
wirtschaftlich sinnlos machen.

Neben diesen vorwiegend politisch verursachten Schwie-
rigkeiten bestehen harte rechtliche und fachliche Konflikte:
Naturschutz und Artenschutz im Besonderen genießen zu
Recht einen hohen Rang bei der Abwägung widerstreiten-
der Interessen.

Hinzu kommen speziell bei dem Ausbau der Windener-
gie die Belange des Schutzguts Mensch. Es geht v.a. um des-
sen Gesundheit. Viele Menschen fühlen sich unabhängig
von etwaigen Schallimmissionen belästigt. Nur beispielhaft
wird auf die Diskussion zum Infraschall15 verwiesen. Das
Gefühl der Belästigung nimmt zu. Insgesamt ist eine sin-
kende Akzeptanz von Windenergieanlagen festzustellen.16

Die Zahl der Rechtsmittel gegen Vorhaben steigt.17

Die Gesamtheit der vielfältigen Konflikte kann nicht Ge-
genstand dieses Beitrags sein. Dieser konzentriert sich viel-
mehr auf einen speziellen Aspekt, nämlich das öffentliche
Interesse am Ausbau Erneuerbarer Energien als Rechtsbe-
griff und insbesondere den Konflikt zwischen diesem öf-
fentlichen Interesse und dem Artenschutz.

Aus den vielfältigen Konflikten, die zu bewältigen sind,
soll dieser Beitrag denNatur- und insbesondereArtenschutz
hervorheben und sich im Einzelnen mit dem öffentlichen
Interesse und mit der öffentlichen Sicherheit auseinander-

8 Vgl. Angaben des BWE, verfügbar unter https://www.wind-energie.de/
themen/zahlen-und-fakten/deutschland/ (zuletzt abgerufen am
20.5.2021).

9 Vgl. Informationen der BNetzA, verfügbar unter https://www
.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/
Unternehmen_Institutionen/Ausschreibungen/Wind_Onshore/
Gebotstermin_01_02_2021/Gebotstermin_01_02_21_node.html (zu-
letzt abgerufen am 20.5.2021).

10 Vgl. https://www.windbranche.de/news/nachrichten/artikel-37198
-offshore-windenergie-markt-in-deutschland-2020-bricht-ein-kein
-zubau-im-zweiten-halbjahr (zuletzt abgerufen am 20.5.2021).

11 Vgl. Pressemitteilung der BNetzA vom 26.2.2021, verfügbar unter
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/
DE/2021/20210226_Offshore.html (zuletzt abgerufen am 20.5.2021).

12 Vgl. Aktuelle Fakten des Fraunhofer ISE zur Photovoltaik in Deutsch-
land vom 15.5.2021, S. 5 (verfügbar unter https://www.ise.fraunhofer
.de/de/veroeffentlichungen/studien/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in
-deutschland.html, zuletzt abgerufen am 20.5.2021).

13 Bei der Biomasse konnten 90 % des Zubaus durch Leistungserhöhung
realisiert werden. Ein Großteil dieser Leistungserhöhungen wird seit

dem EEG 2014 mit der Flexibilitätsprämie vergütet. Die Ausbauziele
konnten seit 2014 dadurch übertroffen werden. Die Biomasse wird al-
lerdings kaum in der Lage sein, die Hauptlast der energiepolitischen
Ziele zu tragen.

14 Vgl. sächsischer Koalitionsvertrag, S. 39 (verfügbar unter https://www
.staatsregierung.sachsen.de/download/Koalitionsvertrag_2019-2024-2
.pdf, zuletzt abgerufen am 20.5.2021) und sächsischer Landesentwick-
lungsplan 2013, S. 146 (verfügbar unter https://www
.landesentwicklung.sachsen.de/download/Landesentwicklung/LEP
_2013.pdf, zuletzt abgerufen am 20.5.2021).

15 Vgl. https://www.cleanthinking.de/infraschall-von-windkraftanlagen
-wissenschaftler-holzheu-deckt-schwere-fehler-in-bgr-studie-auf/ (zu-
letzt abgerufen am 20.5.2021).

16 Siehe Handlungsempfehlungen für eine umfassende Akzeptanzpolitik
der Agora Energiewende, verfügbar unter https://www.agora
-energiewende.de/veroeffentlichungen/akzeptanz-und-lokale-teilhabe
-in-der-energiewende/ (zuletzt abgerufen am 20.5.2021).

17 Vgl. https://www.businessinsider.de/wirtschaft/klagewellen-schrecken
-hersteller-von-windkraftanlagen-in-deutschland-ab/ (zuletzt abgerufen
am 20.5.2021).
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setzen und in diesem Zusammenhang wiederum mit der
besonderen Notwendigkeit, die Erneuerbaren Energien ver-
stärkt auszubauen.

Wirwerdenaufzeigen,dass es einengrundsätzlichenVor-
rang des öffentlichen Interesses am Ausbau der Erneuerba-
ren Energien nicht geben kann. Es ist stets eine Einzelfall-
abwägung erforderlich. Auch rechtlich dürfte eine allgemei-
ne Festlegung auf nationaler Ebene nicht möglich sein, da
der Naturschutz und auch der Artenschutz auf unionsrecht-
lichen Normen beruhen, die durch nationale Gesetze ohne-
hin nicht eingeschränkt werden können.

Gleichwohl bleibt es bei der Frage, wie das öffentliche In-
teresse am Ausbau der Erneuerbaren Energien bei einem
Abwägungsprozess in besondererWeiseWirkung entfalten
kann.

Dieser Beitrag konzentriert sich vor diesem Hintergrund
auf die Rechtsprechung zur besonderen Bedeutung der Er-
neuerbaren Energien und legt hierbei einen Schwerpunkt
auf den Konflikt mit dem Natur- und Artenschutzrecht ins-
besondere bei der Zulassung von Windenergieanlagen.18

Hierbei ist v.a. hinsichtlich streng geschützter Vogelarten
das Verletzungs- und Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG zu beachten. Ferner ist für verschiedene Arten
von Erneuerbaren-Anlagen auch der in § 34 BNatSchG nor-
mierte Schutz von Naturschutzgebieten (sogenannte Natu-
ra 2000-Gebiete) relevant. „Überwiegendes öffentliches In-
teresse“ wie „öffentliche Sicherheit“ sind als Ausnahme-
gründe in §§ 34, 45 BNatSchG normiert. Dies zeigt, dass das
Verständnis dieser beiden Begriffe eine maßgebliche Rolle
insbesondere im Rahmen dieses intraökologischen Kon-
flikts zwischen natur- und artenschutzrechtlichen Belangen
des Bundesnaturschutzgesetzes und klimaschutzrechtli-
chen Belangen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes spielt
und für den Ausbau v.a. derWindenergie an Land entschei-
dend ist.

III. Rahmenbedingungen

1. Überblick

Der Interessenkonflikt zwischen dem Ausbau der Erneuer-
baren Energien und den Belangen des Artenschutzes ist ein-
gebettet in ein komplexes System verschiedener Rahmen-
bedingungen.

Die besondere Bedeutung desAusbaus der Erneuerbaren
Energienwird auf allen Ebenen der Normenhierarchie – im
Völker- und Unionsrecht, in Bundes- und Landesgesetzen,
Raumordnungsplänen, Flächennutzungsplänen und Erlas-
sen der Landesministerien – deutlich.19 Völkerrechtlich ist
insbesondere das Kyoto-Protokoll,20 worin die Vertragspar-
teien die Erfüllung quantifizierter Emissionsbegrenzungs-
verpflichtungen vereinbart haben, zu beachten. ImUnions-
recht ergibt sich die Bedeutung speziell der Windenergie-
nutzung u.a. aus der Richtlinie 2009/28/EG. Relevante bun-

desgesetzliche Regelungen ergeben sich v.a. aus den § 1
Abs. 2–4 des neuenEEG2021. Die besondere Bedeutungdes
Naturschutzes, auch im Hinblick auf das Klima, betont u.a.
§ 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG.21 Auf Landesebene sind in Kli-
maschutzgesetzen und landesweiten Raumordnungsplä-
nen zahlreiche Festlegungen getroffen worden. Ferner be-
zeugen Regelungen, die eine Gesamtleistung bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt oder eine jährlich zu erbringende
Leistung festlegen, das öffentliche Interesse am Ausbau
speziell der Windenergie: Beispielsweise sollen nach dem
niedersächsischen Windenergieerlass22 bis 2050 mindes-
tens 20 GW Windkraftleistung in Niedersachsen an Land
errichtet werden können. Auch in Flächennutzungsplänen
zeigt sich die Wichtigkeit des Windenergieausbaus.
Schließlich ist die privilegierte bauplanungsrechtliche Zu-
lässigkeit im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB
zu beachten.

2. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts

Der Klimaschutz hat in der Rechtsprechung des BVerfG gro-
ßeRelevanz. Jüngst hat dasBVerfG in seinemBeschluss vom
24.3.202123 das Klimaschutzgesetz für teilweise verfas-
sungswidrig erklärt. Dem BVerfG zufolge verpflichtet
Art. 20a GG den Staat zum Klimaschutz und zielt auch auf
die Herstellung von Klimaneutralität.24 Allerdings genießt
Art. 20a GG keinen unbedingten Vorrang gegenüber ande-
ren Belangen, sondern ist imKonfliktfall in einenAusgleich
mit anderenVerfassungsrechtsgüternundVerfassungsprin-
zipien zu bringen.25 Dabei nimmt das relative Gewicht des
Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem
Klimawandel weiter zu.26 Art. 20a GG ist zudem auch hin-
sichtlich des Klimaschutzgebots eine justiziable Rechts-
norm.27EsbleibtAufgabeverfassungsgerichtlicherKontrol-

18 Zum Artenschutz bei der Vorhabenzulassung siehe auch Bick/Wulfert,
NVwZ 2017, 346; Köck/Bovet, ZUR 2018, 579 und die rechtsverglei-
chende Betrachtung von Backes, ZUR 2018, 587; zur Windenergiepla-
nung allgemein siehe u.a. Fest/Fechler, NVwZ 2016, 1050 und Mar-
quard, ZUR 2020, 598.

19 Siehe zu diesemAbschnitt im Einzelnen:Hinweise zu den rechtlichen und
fachlichenAusnahmevoraussetzungennach§ 45Abs. 7BNatSchGbeider
Zulassung von Windenergievorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 6 ff. (verfüg-
bar unter: https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/anlage
-zu-top-4,-ziff-4_1591168257.pdf; zuletzt abgerufen am 20.5.2021).

20 Protokoll von Kyoto vom 11.12.1997 zum Rahmenübereinkommen der
Vereinten Nationen über Klimaänderungen; das deutsche Zustim-
mungsgesetz datiert vom 27.4.2002.

21 Vgl. OVG Münster, Beschluss vom 12.3.2021 – 7 B 8/21, juris Rn. 59.

22 Nds. MBl. 2016, S. 190, 191.

23 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., juris.

24 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., juris Rn. 198.

25 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., juris Rn. 198.

26 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., juris Rn. 198.

27 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., juris Rn. 205.
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le, über die Wahrung der Grenzen des Art. 20a GG zu wa-
chen, damit dieses Gebot nicht leerläuft.28

Zugleichhat die Sicherstellungder Energieversorgung ei-
ne überragende Bedeutung für das Gemeinwohl.29 Das Ge-
richt betont mehrfach, dass die Sicherung der Energiever-
sorgung durch geeignete Maßnahmen als öffentliche Auf-
gabe von größter Bedeutung zu qualifizieren ist. Die Ener-
gieversorgung zählt zum Bereich der Daseinsvorsorge und
ist für die Sicherung einer menschenwürdigen Existenz un-
umgänglich.30Der Staat hat daher durch geeigneteMaßnah-
men die Energieversorgung sicherzustellen. Es handelt sich
dabei um eine öffentliche Aufgabe von größter Bedeu-
tung.31 Die ständige Verfügbarkeit ausreichender Energie-
mengen ist nach Auffassung des BVerfG eine entscheiden-
de Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit der gesamten
Wirtschaft und damit ein von der jeweiligen Politik des Ge-
meinwesens unabhängiges „absolutes“ Gemeinschafts-
gut.32

Die dargestellten Entscheidungen des BVerfG stehen
nicht im Widerspruch, sie eröffnen vielmehr die Möglich-
keit einer Lösung für die bestehenden Konfliktpotenziale.
Denn wenn Klimaschutz eine grundrechtsähnliche Bedeu-
tung erlangt und zugleich die Sicherstellung der Energiever-
sorgungeinüberragendwichtigesGemeinschaftsgut ist und
des Weiteren die Energieversorgung auf Erneuerbare Ener-
gien umgestellt werden soll, habenmithinKlimaschutz und
der Ausbau der Erneuerbaren Energien eine in die gleiche
Richtung weisende überragende Bedeutung.

3. Unionsrecht

Rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene
müssen stets bedenken, dass der Natur- und Artenschutz in
erheblichem Maße von europäischem Recht geprägt sind.
Grundsätzlich hat das Unionsrecht einen Anwendungsvor-
rang gegenüber dem nationalen Recht. Der Europäische Ge-

richtshof (EuGH) lässt keinen Zweifel daran, dass die mit-
gliedstaatlichen Hoheitsrechte vor dem Hintergrund des
Anwendungsvorrangs zeitlich unbeschränkt begrenzt
sind.33 Das BVerfG seinerseits sieht es ähnlich und stützt
diese Rechtslage auf Art. 23 GG.34

Inwieweit besteht also ein Gestaltungsspielraum? Er
stößt jedenfalls dann an die Grenzen, wenn das nationale
Recht gegen europäisches Recht verstößt. Das europäische
Recht, der EuGH und die Kommission – auch hier zu Recht
– legen höchsten Wert auf den Umweltschutz.

Im Ergebnis bleibt nur die Möglichkeit, im Rahmen des
europäischen Rechts nationales Recht durch die Auslegung
und das Verständnis von Begriffen sowie notwendige Ab-
wägungsprozesse zu nutzen. Das Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) hatte vor demHintergrund zu Recht Folgen-
des festgestellt:

„Das Unionsrecht belässt den Mitgliedstaaten hierbei ei-
nen Spielraum, der jedoch nicht unbegrenzt ist. Sie dürfen
ihre öffentlichen Interessen nicht in einerWeise definieren
und bewerten, die praktisch jedem Vorhaben, das das Er-
fordernisderPlanrechtfertigungerfüllt undnachdemMus-
ter der Abwägungsregeln des deutschen Planungsrechts
vertretbar ist, von vornherein ein hohes Gewicht beimisst
mit der Folge, dass es allenfalls bei schweren Beeinträch-
tigungen der Schutzziele hinter dem Interesse an der Inte-
grität des FFH-Gebiets zurücktreten müsste. Die Gewich-
tung des öffentlichen Interesses muss vielmehr den Aus-
nahmecharakter einer Abweichungsentscheidung nach
Art. 6Abs. 4 FFH-RLberücksichtigen.Deshalbmuss imEin-
zelnen begründet werden, woraus sich ein erhebliches Ge-
wicht der mit dem Vorhaben verfolgten Ziele ergibt […].“35

Gleichwohl sieht Art. 194 Abs. 1 AEUV vor, dass die Ener-
giepolitik der Union unter Berücksichtigung der Notwen-
digkeit der ErhaltungundVerbesserungderUmwelt dieZie-
le Sicherstellung des Funktionierens des Energiemarkts, Ge-
währleistung der Energieversorgungssicherheit in der Uni-
on, Förderung der Energieeffizienz und von Energieeinspa-
rungen sowie Entwicklung neuer und erneuerbarer Ener-
giequellen und Förderung der Interkonnektion der Energie-
netze verfolgt.36

IV. Aktuelle Diskussion

Speziell zumZielkonflikt zwischenKlimaschutz undArten-
schutz veröffentlichte am 4.5.2021 die Stiftung Klimaneu-
tralität einen Regelungsvorschlag,37 in dem der ungelöste
Zielkonflikt mit dem Artenschutz als einer der maßgebli-
chen Gründe für den signifikanten Einbruch desWindener-
gieausbaus in den letzten drei Jahren benannt wird. Eine
Feststellung des Gesetzgebers, dass die Windenergie an
Land für den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit
in Deutschland unerlässlich sei und damit der öffentlichen
Sicherheit diene, sei erforderlich.38

28 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., juris Rn. 207.

29 BVerfG, Urteil vom 17.12.2013 – 1 BvR 3139/08, juris Rn. 286 m.w.N.

30 BVerfG, Urteil vom 17.12.2013 – 1 BvR 3139/08, juris Rn. 286 m.w.N.

31 BVerfG, Beschluss vom 20.3.1984 – 1 BvL 28/82, juris Rn. 37.

32 BVerfG, Beschluss vom 16.3.1971 – 1 BvR 52/66, juris Rn. 82.

33 EuGH, Urteil vom 15.7.1964 – Rs. 6/64, Slg. 1964, 1251, 1269 f.; vgl.
Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 1 AEUV,
Rn. 17.

34 Vgl. BVerfG, Urteil vom 12.10.1993 – 2 BvR 2134/92, juris Rn. 85.; vgl.
Ruffert, in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 1 AEUV,
Rn. 17.

35 BVerwG, Urteil vom 9.2.2017 – 7 A 2/15, juris Rn. 391; vgl. Urteil vom
9.7.2009 – 4 C 12.07, juris Rn. 15.

36 EuGH, Urteil vom 4.5.2016 – Rs. C-346/14, juris Rn. 72.

37 Regelungsvorschlag der Stiftung Klimaneutralität vom 4.5.2021.

38 Regelungsvorschlag der Stiftung Klimaneutralität vom 4.5.2021, S. 3.
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Auch der Gesetzentwurf zum Erneuerbare-Energien-Ge-
setz 2021 sah die Normierung der Begriffe „öffentliches In-
teresse“ und „öffentliche Sicherheit“ in einem neuen § 1
Abs. 5 vor,39wobei dieser Passus auf den letztenMetern des
Gesetzgebungsverfahrens noch gestrichen wurde.40 Laut
der diesbezüglichen Gesetzesbegründung sei sogar ein
„übergeordnetes öffentliches Interesse“ gegeben.41

Ferner sind die Beschlüsse der 94. Umweltministerkon-
ferenz (UMK) vom 15.5.2020 von Interesse.42 Die UMK the-
matisierte dieAnforderungenandie artenschutzrechtlichen
Ausnahmegründe der § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 („öffentliche Si-
cherheit“) und Nr. 5 („überwiegendes öffentliches Interes-
se“) BNatSchG. Die UMK betont dieWichtigkeit der Rechts-
fragen „Bestimmung von Signifikanzschwellen“ und „An-
forderungen an die Erteilung artenschutzrechtlicher Aus-
nahmen“ und formuliert als Ziel einen bundesweiten Rah-
men der Standardsetzung, um Genehmigungsverfahren
von Windenergieanlagen effizient und rechtssicher zu ge-
stalten.43 Die vom Bundesumweltministerium (BMU) vor-
gelegten „Hinweise zu den rechtlichen und fachlichen Aus-
nahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der
Zulassung von Windenergievorhaben“ wurden beschlos-
sen.44 Diesen Hinweisen zufolge können Ausnahmen bei
der Zulassung von Windenergieanlagen grundsätzlich so-
wohl auf denAusnahmegrund der „öffentlichen Sicherheit“
in § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 445 als auch auf den des „überwiegen-
den öffentlichen Interesses“ in § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNa-
tSchG46 gestützt werden. Schließlich beauftragte die
94. UMK eine Bund-/Länder-Arbeitsgruppe,47 einen „Rah-
men zur Bemessung von Signifikanzschwellen zur Ermitt-
lung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im
Hinblick auf tötungsgefährdete Vogelarten anWEA“ vorzu-
legen.48 Nach längeren Diskussionen49 beschloss die Son-
der-Umweltministerkonferenz am 11.12.2020 den Signifik-
anzrahmen.50 Die Hinweise und Arbeitsgruppenempfeh-
lungen helfen allerdings nur sehr begrenzt weiter, weil es
sich lediglich um Auslegungshilfen bei der Inanspruchnah-
me von Ausnahmen handelt.

V. Natur- und Artenschutzrecht im
Bundesnaturschutzgesetz

Die beiden Begriffe „öffentliches Interesse“ und „öffentliche
Sicherheit“ sind insbesondere als natur- und artenschutz-
rechtliche Ausnahmegründe von Relevanz. Der Wortlaut
„überwiegendesöffentliches Interesse“ findet sichv.a. inden
§ 34 Abs. 3 Nr. 1, § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 und § 67 Abs. 1 S. 1
Nr. 1 BNatSchG und „öffentliche Sicherheit“ in den § 34
Abs. 4 S. 1 und § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 BNatSchG.

1. Naturschutzrechtliche Ausnahmegründe der
§ 34 Abs. 3 und 4 BNatSchG

a. Überwiegendes öffentliches Interesse gemäß § 34
Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG

§ 34 Abs. 1 BNatSchG regelt als zentrale Norm des Natur-
schutzrechts den Schutz von Natura 2000-Gebieten. Projek-
te müssen vor einer Zulassung auf ihre Verträglichkeit mit
den Erhaltungszielen eines solchen Gebiets überprüft wer-
den, wenn sie das Gebiet erheblich beeinträchtigen können.
WenndieseVerträglichkeitsprüfung ergibt, dass das Projekt
zu erheblichen Beeinträchtigungen führen kann, ist es ge-
mäß§ 34Abs. 2BNatSchGunzulässig. § 34Abs. 3BNatSchG
regelt Ausnahmen. Ein Projekt darf zugelassen werden, so-
weit es aus zwingendenGründendesüberwiegendenöffent-
lichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirt-
schaftlicherArt, notwendig ist und zumutbareAlternativen,
denmit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle oh-
ne oder mit geringeren Beeinträchtigungen zu erreichen,
nicht gegeben sind.

Im Rahmen der Abwägung nach § 34 Abs. 3 BNatSchG
können Gemeinwohlbelange minderen Gewichts nicht
rechtfertigend sein und müssen zwingende Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interesses das strengeGemein-
wohlerfordernis des Art. 14 Abs. 3 S. 1 GG erfüllen.51 Die

39 BT-Drucks. 19/23482, S. 15.

40 BT-Drucks. 19/25302, S. 20.

41 BT-Drucks. 19/23482, S. 96.

42 Ergebnisprotokoll der 94.Umweltministerkonferenz am15.5.2020 (ver-
fügbar unter: https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/
endgueltiges-ergebnisprotokoll-94_umk_1591103085.pdf; zuletzt ab-
gerufen am 20.5.2021).

43 Ergebnisprotokoll der 94. Umweltministerkonferenz am 15.5.2020,
S. 12.

44 Ergebnisprotokoll der 94. Umweltministerkonferenz am 15.5.2020,
S. 12.

45 Siehe im Einzelnen: Hinweise zu den rechtlichen und fachlichen Aus-
nahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Zulassung
von Windenergievorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 4 ff.

46 Siehe im Einzelnen: Hinweise zu den rechtlichen und fachlichen Aus-
nahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Zulassung
von Windenergievorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 3 f.

47 Diese beinhaltete die Amtschefinnen und Amtschefs der Umweltres-
sorts des Bundes und der Länder und band u.a. die Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LA-
NA), das Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE)
und die Fachagentur Windenergie ein.

48 Ergebnisprotokoll der 94. Umweltministerkonferenz am 15.5.2020,
S. 13.

49 Ergebnisprotokoll der 95. Umweltministerkonferenz am 13.11.2020,
S. 19 (verfügbar unter: https://www.umweltministerkonferenz.de/
documents/endgueltiges-ergebnisprotokoll_95_umk_2_1608714572
.pdf; zuletzt abgerufen am: 20.5.2021).

50 Beschluss der Sonder-Umweltministerkonferenz am 11.12.2020 (ver-
fügbar unter: https://www.umweltministerkonferenz.de/documents/
beschluss_soko_umk_signifikanzrahmen_final_1608198103.pdf; zu-
letzt abgerufen am: 20.5.2021).

51 BVerwG, Urteil vom 17.1.2007 – 9 A 20/05, juris Rn. 129;Gellermann,
in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020, BNatSchG,
§ 34 Rn. 41.
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Verwirklichung der öffentlichen Interessen muss sich bei
der Abwägung ferner als einer der Hauptzwecke des Vorha-
bens und nicht bloß als ein begleitender Nebenzweck erwei-
sen.52 Die Gemeinwohlbelange müssen sich gegenüber den
betroffenen Integritätsinteressen des Naturschutzes als
„überwiegend“ erweisen.53 Ihnen muss der Vorrang attes-
tiert werden können, wobei es einer gewichtsvergleichen-
den und gerichtlich vollumfänglich überprüfbaren Abwä-
gung bedarf.54

Zunächst ist maßgeblich, dass nach der Rechtsprechung
ein generelles öffentliches Interesse i.S.v. § 34 Abs. 3 Nr. 1
BNatSchG am Ausbau der Erneuerbaren Energien zu beja-
hen ist.55 Fraglich ist jedoch, ob aufgrund des stagnieren-
denAusbaus derWindenergie zukünftig ein abstrakter Vor-
rang der Erneuerbaren Energien angenommen werden
wird. Dies könnte durch den unionsrechtlich eingeschränk-
ten Spielraum des Bundesgesetzgebers schwierig werden.

Dem Erneuerbare-Energien-Gesetz ist nach bisheriger
Rechtsprechung gerade kein abstrakter Vorrang des Aus-
bausderErneuerbarenEnergienvornaturschutzrechtlichen
Belangen zu entnehmen.56 Zwar besteht ein hohes öffentli-
ches Interesse beispielsweise an der Nutzung der regenera-
tiven EnergiequelleWasserkraft zur Stromerzeugung.57 Ein
Vorhaben, das auf die Förderung Erneuerbarer Energien ab-
zielt, kann zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Ent-
wicklung sowie zur Sicherheit und Diversifizierung der En-
ergieversorgung beitragen.58Hieraus lässt sich jedoch nicht

generell ableiten, dass demgegenüber alle anderen betroffe-
nen Belange nachrangig sind.59 Die Beschränkungen des
§ 40 Abs. 4 EEG 2014 sowie die Bestimmungen der § 67
Abs. 1 und § 35WHG 2010 beispielsweise belegen vielmehr
die Zurückhaltung des Gesetzgebers gegenüber Eingriffen
in natürliche oder naturnahe Gewässer.60 Ein Vorrang be-
stimmter Energiekonzepte gegenüber etwa dem Natur-
schutzrecht ist dem Willen des Gesetzgebers nicht zu ent-
nehmen.61 Es bleibt jedoch auch bei dieser Betrachtungs-
weise die Möglichkeit, im Rahmen der Begriffsdefinition
und Auslegung dem Ausbau Erneuerbarer Energien ein be-
sonderes Gewicht zu geben.

b. Öffentliche Sicherheit gemäß § 34 Abs. 4 S. 1
BNatSchG

§ 34 Abs. 4 S. 1 BNatSchG bezieht sich auf die Ausnahmere-
gelung des § 34 Abs. 3 BNatSchG und regelt im jeweiligen
Naturschutzgebiet vorkommende prioritäre natürliche Le-
bensraumtypen und prioritäre Arten. Sollte sich das Projekt
auf diese auswirken, können gemäß § 34 Abs. 4 S. 1 BNa-
tSchG als zwingende Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses nur solche im Zusammenhang mit der Ge-
sundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein-
schließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbe-
völkerung, oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen
des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht werden.

Im deutschen Umweltrecht finden sich sonst kaum Nor-
mierungen der „öffentlichen Sicherheit“. Ausnahmen bil-
den die Normierungen in § 34 Abs. 4 S. 1 und § 45 Abs. 7
S. 1 Nr. 4 BNatSchGmit der „öffentlichen Sicherheit“ als Un-
terfall des „öffentlichen Interesses“. Schon aufgrund der
Herkunft des Begriffs im Polizei- und Ordnungsrecht sind
bei der Auslegung der jeweiligen Norm im Natur- und Ar-
tenschutzrecht die von der Rechtsprechung entwickelten
speziellen Anforderungen zu beachten.

Der EuGH sieht das Ziel der Stromversorgungssicherheit
eines Mitgliedstaats als einen zwingenden Grund des über-
wiegenden öffentlichen Interesses i.S.v. Art. 6 Abs. 4 Un-
terabs. 1 der Habitat-Richtlinie an.62 Jedoch kann nur die
Notwendigkeit der Abwendung einer tatsächlichen und
schwerwiegendenGefahr, dass die Stromversorgung des be-
treffendenMitgliedstaats unterbrochen wird, unter den Be-
griff der öffentlichen Sicherheit i.S.v. Art. 6 Abs. 4 Unterabs.
2 der Habitat-Richtlinie fallen.63 Ferner ist der Gerichtshof
derAuffassung, dassEnergieerzeugnissewegen ihrer außer-
ordentlichen Bedeutung als Energiequelle in der modernen
Wirtschaft wesentlich für die Existenz eines Staates sind,
da nicht nur das Funktionieren seiner Wirtschaft, sondern
v.a. auch das seiner Einrichtungen und seiner wichtigen öf-
fentlichen Dienste und selbst das Überleben seiner Bevöl-
kerung von ihnen abhängen.64 Eine Versorgungsunterbre-
chung und die sich daraus für die Existenz eines Staates er-
gebenden Gefahren können somit seine öffentliche Sicher-
heit schwer beeinträchtigen.65Diese Erwägungen seien laut

52 BVerwG, Urteil vom 27.1.2000 – 4 C 2/99, juris Rn. 39; vgl. Lütt-
gau/Kockler, in: BeckOK Umweltrecht, 58. Ed. 1.4.2021, BNatSchG,
§ 34 Rn. 18.

53 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020,
BNatSchG, § 34 Rn. 41.

54 Vgl. BVerwG, Urteil vom 9.7.2009 – 4 C 12/07, juris Rn. 13; Geller-
mann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020, BNa-
tSchG, § 34 Rn. 41.

55 So zuletzt zu § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchGOVGMünster, Beschluss
vom 12.3.2021 – 7 B 8/21, juris Rn. 31; zu § 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG
vgl. u.a. OVG Bremen, Beschluss vom 3.4.2017 – 1 B 126/16, juris
Rn. 85.

56 VGH München, Beschluss vom 5.8.2019 – 8 ZB 18.60, juris Rn. 24;
VGH München, Beschluss vom 6.9.2016 – 8 CS 15.2510, juris Rn. 39;
VGH München, Beschluss vom 26.2.2007 – 8 ZB 06.879, juris Rn. 11;
VG Augsburg, Urteil vom 14.11.2017 – Au 3 K 17.196, juris Rn. 38;
VG Regensburg, Urteil vom 20.2.2017 – RO 8 K 16.1319, juris Rn. 37.

57 VGHMünchen, Beschluss vom 23.2.2016 – 8 CS 15.1096, juris Rn. 18;
VG Augsburg, Urteil vom 14.11.2017 – Au 3 K 17.196, juris Rn. 38.

58 VG Augsburg, Urteil vom 14.11.2017 – Au 3 K 17.196, juris Rn. 38;
vgl. EuGH, Urteil vom 4.5.2016 – Rs. C-346/14, juris Rn. 73.

59 VG Augsburg, Urteil vom 14.11.2017 – Au 3 K 17.196, juris Rn. 38.

60 VGH München, Beschluss vom 6.9.2016 – 8 CS 15.2510, juris Rn. 39;
VG Augsburg, Urteil vom 14.11.2017 – Au 3 K 17.196, juris Rn. 38.

61 VG Regensburg, Urteil vom 20.2.2017 – RO 8 K 16.1319, juris Rn. 37.

62 EuGH, Urteil vom 29.7.2019 – Rs. C-411/17, juris Rn. 155 ff.

63 EuGH, Urteil vom 29.7.2019 – Rs. C-411/17, juris Rn. 158.

64 EuGH, Urteil vom 10.7.1984 – 72/83, juris Rn. 34.

65 EuGH, Urteil vom 10.7.1984 – 72/83, juris Rn. 34.
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Gesetzesbegründung auf die Stromversorgung insgesamt
übertragbar.66 Dem Aspekt der öffentlichen Sicherheit un-
terfallen Maßnahmen, die der Existenzsicherung des Staa-
tes und der Bekämpfung von Gewaltanwendung dienen.67

Allerdings wird von der Rechtsprechung der Begriff der
öffentlichen Sicherheit im Bundesnaturschutzgesetz bisher
unterschiedlich ausgelegt. Da die Merkmale ihrem sachli-
chen Gehalt nach mit jenen übereinstimmen, die in § 45
Abs. 7 S. 1 Nr. 4 BNatSchG enthalten sind, ist hinsichtlich
des Begriffs „öffentliche Sicherheit“ in § 34 Abs. 4 S. 1 BNa-
tSchG auf die Erläuterungen zu § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 zu ver-
weisen.

2. Artenschutzrechtliche Ausnahmegründe des
§ 45 Abs. 7 BNatSchG

§ 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 und Nr. 5 BNatSchG regeln relevante
Ausnahmen von den Verbotsnormen des § 44 BNatSchG.
Der hier einzig relevante § 44 Abs. 1 BNatSchG regelt Ver-
botsnormenhinsichtlichverschiedenerbesonders geschütz-
te Tiere und Pflanzen schädigender Handlungen. Der Aus-
nahmegrund des § 45 Abs. 7 BNatSchG soll die Belange des
Artenschutzes und andere wesentliche Belange zu einem
sachgerechten Ausgleich bringen.68 Nach § 45 Abs. 7 S. 1
Nr. 4 und 5 BNatSchG können die zuständigen Behörden
von den Verboten im Interesse der Gesundheit des Men-
schen, der öffentlichen Sicherheit oder der maßgeblich
günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder aus anderen
zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses einschließlich solcher sozialer oderwirtschaftlicher
ArtAusnahmenzulassen.Auchdie langfristig klimaverträg-
liche und gesicherte Energieversorgung soll in bestimmten
Einzelfällen die Erteilung von Ausnahmen erlauben.69 Ins-
besondere bei der Zulassung vonWindenergieanlagen wer-
den Ausnahmen oft auf § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 und Nr. 5 BNa-
tSchG gestützt.70 Allerdings wird die Anwendbarkeit von
§ 45 Abs. 7 BNatSchG auf Windenergieanlagen aufgrund
der hohen Hürden in dieser Norm in vielen Gerichtsent-
scheidungen71 offengelassen.

a. Öffentliche Sicherheit gemäß § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4
BNatSchG

Von der Rechtsprechung wird der Begriff der öffentlichen
Sicherheit in § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 BNatSchG bisher unter-
schiedlich ausgelegt.

Das Verwaltungsgericht (VG) Wiesbaden stellt in einem
aktuellenUrteil72die verschiedenenAuffassungenanschau-
lich gegenüber und lässt selbst offen, ob der Begriff weit
oder eng auszulegen ist. Es verweist auf die – vorzugswür-
dige – Rechtsprechungslinie, der zufolge der Begriff der öf-
fentlichenSicherheit i.S.v. Art. 9Abs. 1 lit. a derVogelschutz-
Richtlinie im unionsrechtlichen Kontext weit zu verstehen
sei und auch Infrastrukturvorhaben, für die zwingende

Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses streiten,
umfasse, weil ihre Realisierung der Vermeidung einer
schweren Gefährdung dient.73 „Öffentliche Sicherheit“ sei
unter Rückgriff auf die Ziele der Vogelschutz-Richtlinie da-
hin auszulegen, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber einen
im Einklang mit den wirtschaftlichen Erfordernissen prak-
tizierten Vogelschutz wollte.74

Im Hinblick auf Art. 9 Abs. 1 lit. a der Vogelschutz-Richt-
linie war es schon zuvor obergerichtliche Rechtsprechung,
dass der Begriff der öffentlichen Sicherheit „neben dem
Schutz der zentralen Rechtsgüter Leben, Gesundheit, Frei-
heit, Eigentum und Vermögen des Einzelnen auch den
Schutz von Einrichtungen des Staates oder […] von sonsti-
gen durch Private betriebenen, dem öffentlichen Interesse
dienenden Einrichtungen und kollektive Schutzgüter“ ein-
schließe und „außer auf bereits vorhandene Einrichtungen
auch auf solche, die sich noch in der Planung befinden, zu
erstrecken“ sei.75 Diese Auffassung ist vorzugswürdig, weil
sie demunionsrechtlichenVerständnis vonArt. 9Abs. 1 lit. a
der Vogelschutz-Richtlinie entspricht, sich damit anders als
bei der Heranziehung von Art. 36 AEUV auf das gleiche
Rechtsgebiet bezieht unddemgesetzlichbezwecktenErneu-
erbaren-Ausbau dient.

Zum anderen verweist das VGWiesbaden auf die Recht-
sprechung, der zufolge der Begriff „öffentliche Sicherheit“
in Anlehnung an die Überlegungen des EuGH zum entspre-

66 BT-Drucks. 19/23482, S. 96.

67 Vgl. EuGH, Urteil vom 10.7.1984 – 72/83, juris Rn. 34; EuGH, Urteil
vom 4.10.1991 – Rs. C-367/89, juris Rn. 22; Gellermann, in: Land-
mann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020, BNatSchG, § 34
Rn. 46.

68 Hinweise zu den rechtlichen und fachlichen Ausnahmevoraussetzun-
gen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Zulassung von Windenergie-
vorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 2.

69 Hinweise zu den rechtlichen und fachlichen Ausnahmevoraussetzun-
gen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Zulassung von Windenergie-
vorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 2.

70 Hinweise zu den rechtlichen und fachlichen Ausnahmevoraussetzun-
gen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Zulassung von Windenergie-
vorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 3.

71 VGH München, Urteil vom 29.3.2016 – 22 B 14.1875, 22 B 14.1876,
juris Rn. 67; VG Halle (Saale), Urteil vom 25.10.2016 – 2 A 4.15 HAL,
juris Rn. 99; VG Gießen, Urteil vom 3.9.2019 – 3 K 250.16.GI, juris
Rn. 95; jüngst jedoch vomOVGMünster explizit bejaht: Beschluss vom
12.3.2021 – 7 B 8/21, juris Rn. 31; vgl. Hinweise zu den rechtlichen
und fachlichen Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG
bei der Zulassung von Windenergievorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 6.

72 VG Wiesbaden, Urteil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI.

73 VGWiesbaden, Urteil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI, juris Rn. 116;
VGH Kassel, Urteil vom 21.8.2009 – 11 C 318/08.T, juris Rn. 771; vgl.
BVerwG, Urteil vom 16.3.2006 – 4 A 1073.04, juris Rn. 573; OVG Ko-
blenz, Urteil vom 15.5.2007 – 8 C 10751/06, juris Rn. 54; VGH Mün-
chen, Urteil vom 19.2.2014 – 8 A 11.40040, juris Rn. 849; OVGMüns-
ter, Urteil vom 29.3.2017 – 11 D 70/09.AK, juris Rn. 949.

74 VGWiesbaden, Urteil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI, juris Rn. 116.

75 VGHKassel, Urteil vom 21.8.2009 – 11 C 318/08.T, juris Rn. 771; OVG
Koblenz, Urteil vom 8.11.2007 – 8 C 11523/06, juris Rn. 199; so auch
VGWiesbaden, Urteil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI, juris Rn. 116.
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chenden Begriff in Art. 36 AEUV enger zu verstehen sei.76

Nach dieser Rechtsprechung könne der Rechtfertigungs-
grund der öffentlichen Sicherheit in Bezug auf die Ein-
schränkung des freienWarenverkehrs nur geltend gemacht
werden, wenn es um Fragen gehe, die „wesentlich sind für
die Existenz eines Staates“.77 Dies sei der Fall, wenn das
Funktionieren seiner Wirtschaft, das seiner Einrichtungen
und seiner wichtigen öffentlichen Dienste und das Überle-
ben seiner Bevölkerung von diesen Fragen abhinge.78Wenn
der EuGH bereits im Hinblick auf den freienWarenverkehr
einen derart strengen Maßstab an den Begriff „öffentliche
Sicherheit“ anlege, seikeinGrunderkennbar,warumimHin-
blick auf denArtenschutz einweitererBegriffsinhalt zurAn-
wendung kommen solle.79 Der Begriff „öffentliche Sicher-
heit“ in § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 4 BNatSchG erfasse somit nur die
Existenzsicherung des Staates80 und die Bekämpfung von
Gewaltanwendungen im Inneren oder von außen81.82

b. Überwiegendes öffentliches Interesse gemäß § 45
Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG

§ 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG knüpft an denWortlaut des
Art. 16 Abs. 1 lit. c der Habitat-Richtlinie an. Anders als die-
se Norm enthält der Wortlaut des Art. 9 Abs. 1 der Vogel-
schutz-Richtlinie allerdings keinenmit § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5
BNatSchG übereinstimmenden Ausnahmetatbestand. Der
EuGH hat wiederholt, die in Art. 9 Abs. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie aufgeführten Ausnahmetatbestände seien ab-
schließend und eng auszulegen.83Daraus resultiert eineUn-
gleichheit zwischen dem Ausnahmegrund aus § 45 Abs. 7
S. 1 Nr. 5 BNatSchG und dem Wortlaut in Art. 9 Abs. 1 der
Vogelschutz-Richtlinie. In Literatur84 und Rechtspre-
chung85 wird den Zweifeln an der Unionsrechtskonformi-
tät der Norm entgegengehalten, dass der Ausnahmekatalog
des Art. 9 Abs. 1 der Vogelschutz-Richtlinie um einen unge-
schriebenenAusnahmetatbestandzuerweiternbeziehungs-

weise die Habitat-Richtlinie neben der Vogelschutz-Richtli-
nie parallel anzuwenden ist, da es sonst zu nicht vertretba-
ren Wertungswidersprüchen kommt.86

Im Hinblick auf den § 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG hat
kürzlich das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster expli-
zit entschieden, dass dieser Ausnahmegrund grundsätzlich
für die Windenergienutzung in Betracht kommt.87 Zuvor
war diesbezüglich keine derart eindeutige Tendenz in der
Rechtsprechung erkennbar gewesen. Das Urteil weist in ei-
ne Richtung, die dem hier formulierten Postulat entspricht:
Die besondere Bedeutung vonKlimaschutz und sicherer En-
ergieversorgung durch Erneuerbare Energien gibt demAus-
bau der Windenergie (und anderer Erneuerbarer Energien)
ein besonderesGewicht, das sich in denEntscheidungender
Behörden und Gerichte widerspiegeln sollte.

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) München lehnt die
klägerische Auffassung, die Errichtung und der Betrieb von
Windkraftanlagen müsse als Ausnahmegrund i.S.v. § 45
Abs. 7 S. 1 Nr. 5 BNatSchG angesehen werden, da es um ei-
ne nachhaltige Energieversorgung durch zunehmende Nut-
zung Erneuerbarer Energien gehe, ab.88 Der VGHMünchen
hat damit die Auffassung des VG Regensburg bestätigt, das
auf den beantragten Standort abgestellt und erläutert hat-
te, dass die genannten Gründe nicht ersichtlich seien.89 Laut
demVGHMünchenhabe dieKlägerinweder dargelegt, war-
um die standortbezogene Betrachtungsweise rechtswidrig
sein sollte, noch aufgezeigt, weshalb das wirtschaftliche In-
teresse der Klägerin schlechthin ein zwingendes öffentli-
ches Interesse darstellen sollte.90 Das VG Osnabrück hinge-
gen hat aufgrund des Hinweises auf das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz unddenUmstand, dass die SicherungundWirt-
schaftlichkeit der Energieerzeugung ein Gemeinschaftsin-
teresse höchster Stufe bilde, ein zwingendes öffentliches In-
teresse bejaht.91

Im Hinblick auf die Energieversorgung im Allgemeinen
hat der VGH Mannheim entschieden, dass die Gewährleis-

76 VGWiesbaden, Urteil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI, juris Rn. 117;
so VG Gießen, Urteil vom 22.1.2020 – 1 K 6019.18.GI, juris Rn. 119;
zum letzten Urteil siehe Müller/Klostermeier, NVwZ 2020, 774.

77 EuGH, Urteil vom 10.7.1984 – 72/83, juris Rn. 34; VGWiesbaden, Ur-
teil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI, juris Rn. 117; VG Gießen, Ur-
teil vom 22.1.2020 – 1 K 6019.18.GI, juris Rn. 120.

78 EuGH, Urteil vom 10.7.1984 – 72/83, juris Rn. 34; VGWiesbaden, Ur-
teil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI, juris Rn. 117; VG Gießen, Ur-
teil vom 22.1.2020 – 1 K 6019.18.GI, juris Rn. 120.

79 VGWiesbaden, Urteil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI, juris Rn. 117;
VG Gießen, Urteil vom 22.1.2020 – 1 K 6019.18.GI, juris Rn. 121.

80 Vgl. EuGH, Urteil vom 10.7.1984 – 72/83, juris Rn. 34.

81 Vgl. EuGH, Urteil vom 4.10.1991 – Rs. C-367/89, juris Rn. 22.

82 VGWiesbaden, Urteil vom 24.7.2020 – 4 K 2962.16.WI, juris Rn. 117;
VG Gießen, Urteil vom 22.1.2020 – 1 K 6019.18.GI, juris Rn. 121.

83 Vgl. u.a. EuGH, Urteil vom 8.6.2006 – Rs. C-60/05, juris Rn. 34; siehe
Müller/Klostermeier, NVwZ 2020, 774.

84 Vgl.Gläß, in: BeckOK Umweltrecht, 58. Ed. 1.4.2021, BNatSchG, § 45
Rn. 49.

85 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 20.2.2020 – OVG 11 S 8/20,
juris Rn. 39; siehe auch: Hinweise zu den rechtlichen und fachlichen
Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Zulas-
sung von Windenergievorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 3 f.

86 Müller/Klostermeier, NVwZ 2020, 774 (774); die Vermeidung von der-
artigen Wertungswidersprüchen hat zuletzt das OVG Berlin-Branden-
burg in seinem ersten Beschluss zur Tesla-Gigafactory in Grünheide be-
tont: Beschluss vom 20.2.2020 – OVG 11 S 8/20, juris Rn. 39.

87 OVG Münster, Beschluss vom 12.3.2021 – 7 B 8/21, juris Rn. 31; vgl.
Hinweise zu den rechtlichen und fachlichen Ausnahmevoraussetzun-
gen nach § 45 Abs. 7 BNatSchG bei der Zulassung von Windenergie-
vorhaben (Stand: 13.5.2020), S. 6; zu § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO vgl.
VGH Kassel, Beschluss vom 6.11.2018 – 9 B 765/18, juris Rn. 12.

88 Vgl. VGH München, Beschluss vom 6.10.2014 – 22 ZB 14.1079, juris
Rn. 39 ff.

89 VGH München, Beschluss vom 6.10.2014 – 22 ZB 14.1079, juris
Rn. 40 f.

90 VGH München, Beschluss vom 6.10.2014 – 22 ZB 14.1079, juris
Rn. 41.

91 VG Osnabrück, Beschluss vom 20.6.2016 – 2 B 2.16, juris Rn. 134.
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tung der Energieversorgung dem zwingenden öffentlichen
Interesse dient, wobei diesesUrteil ein Steinkohlekraftwerk
betraf.92Erst rechtmussdieseEinordnung fürdieSicherung
der Energieversorgung durch Erneuerbare Energien gelten.
Ein öffentliches Interesse kann demnach bestehen, wenn
ein Projekt einen privaten Träger hat und wirtschaftliche
Interessen verfolgt.93Es ist lediglich erforderlich, dass es zu-
gleich dem Gemeinwohl dient.94 Der Begriff „zwingend“
wird eher als „verpflichtend“ interpretiert, d.h. die Verfol-
gung des jeweiligen öffentlichen Interesses muss vernünf-
tigerweise geboten erscheinen.95 Bei Anwendung dieses
Maßstabs sprechen für Energieerzeugungsanlagen grund-
sätzlich zwingende Gründe des öffentlichen Interesses.96

Die Gewährleistung der Energieversorgung ist ein Gemein-
schaftsinteresse hohenRanges und darf daher vorrangig ge-
fördert werden.97

3. Überwiegendes öffentliches Interesse gemäß
§ 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG

Gemäß § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG kann von den Gebo-
ten und Verboten dieses Gesetzes, in einer Rechtsverord-
nung aufgrund des § 57 BNatSchG sowie nach dem Natur-
schutzrecht der Länder eine Befreiung gewährt werden,
wenn dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses notwendig ist.

Auchwenn sich derGesetzgeber ander Formulierungdes
§ 34 Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG orientierte, hängt die Erteilung
einer sich auf § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG gründenden
Befreiung nicht vom Vorliegen zwingender Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interesses ab.98 Das ändert
aber nichts daran, dass auch diesbezüglich nur ein überwie-
gendes öffentliches Interesse die Nichtbeachtung natur-

schutzrechtlicher Ge- und Verbote rechtfertigen kann.99 Ei-
ne Abwägung ist erforderlich.100 Nur wenn den letzteren
Belangen im Einzelfall ein Übergewicht zugesprochen wer-
den kann, was nur bei einer hohen Eintrittswahrscheinlich-
keit anzunehmen ist, kommt eine Befreiung in Frage.101

Laut demOVGBerlin-Brandenburg ist die Errichtung raum-
bedeutsamer Windenergieanlagen in Naturschutzgebieten
verboten.102Es ist ausgeschlossen, dass diese Befreiungsvor-
aussetzungen nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG bei der
Errichtung von raumbedeutsamen Windenergieanlagen in
Naturschutzgebieten vorliegen.103 Windenergieanlagen
müssen nicht notwendigerweise dort errichtet werden,
denn sie sind nicht standortgebunden.104 Angesichts ihrer
Größe führen raumbedeutsame Windenergieanlagen stets
zu einer Beschädigung und Veränderung des Naturschutz-
gebietes, die nicht mit den Belangen von Naturschutz und
Landschaftspflege vereinbar ist.105

Es drängt sich die Frage auf, ob diese strikte Sichtweise
noch zeitgemäß im Rechtssinne ist oder nicht zu Unrecht
die besondere Bedeutung desKlimaschutzes und der Erneu-
erbaren Energien verkennt.

Das Spektrum der zur Rechtfertigung einer Befreiung in
Frage kommenden öffentlichen Interessen ist prinzipiell
recht weit.106 Das allgemeine Interesse am Ausbau regene-
rativer Energien stellt ein besonderes öffentliches Interes-
se i.S.v. § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG dar,107 begründet je-
doch keinen allgemeinen Vorrang vor dem Landschafts-
schutz.108 Umgekehrt ist es nicht ausgeschlossen, dass sich
dieWindenergie gegenüber den Belangen des Landschafts-
schutzes durchsetzt, wenn die Landschaft amvorgesehenen
Standort weniger schutzwürdig, die Beeinträchtigung ge-
ringfügig ist und die unter besonderen Schutz gestellten
Ziele des Landschaftsschutzes nicht beeinträchtigt wer-
den.109

92 VGHMannheim, Urteil vom 20.7.2011 – 10 S 2102.09, juris Rn. 343 f.

93 VGH Mannheim, Urteil vom 20.7.2011 – 10 S 2102.09, juris Rn. 343.

94 VGH Mannheim, Urteil vom 20.7.2011 – 10 S 2102.09, juris Rn. 343.

95 VGH Mannheim, Urteil vom 20.7.2011 – 10 S 2102.09, juris Rn. 343.

96 VGH Mannheim, Urteil vom 20.7.2011 – 10 S 2102.09, juris Rn. 344;
OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 5.7.2007 – OVG 2 S 25.07,
juris Rn. 41.

97 VGH Mannheim, Urteil vom 20.7.2011 – 10 S 2102.09, juris Rn. 344.

98 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020,
BNatSchG, § 67 Rn. 12.

99 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020,
BNatSchG, § 67 Rn. 12; vgl. Teßmer, in: BeckOK Umweltrecht, 58. Ed.
1.4.2021, BNatSchG, § 67 Rn. 8.

100 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August
2020, BNatSchG, § 67 Rn. 12; a.A. OVG Berlin-Brandenburg, Be-
schluss vom 28.9.2012 – OVG 11 S 61.12, juris Rn. 5: Dem OVG zu-
folge unterliege die Abwägung nur eingeschränkter gerichtlicher Kon-
trolle.

101 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020,
BNatSchG § 67 Rn. 12.

102 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.5.2019 – OVG 2 A 4.19, ju-
ris Rn. 93.

103 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.5.2019 – OVG 2 A 4.19, ju-
ris Rn. 93.

104 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.5.2019 – OVG 2 A 4.19, ju-
ris Rn. 93.

105 OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.5.2019 – OVG 2 A 4.19, ju-
ris Rn. 93.

106 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020,
BNatSchG, § 67 Rn. 11.

107 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 93. EL August 2020,
BNatSchG, § 67 Rn. 11; Teßmer, in: BeckOK Umweltrecht, 58. Ed.
1.4.2021, BNatSchG, § 67 Rn. 7.

108 OVG Münster, Urteil vom 1.3.2021 – 8 A 1183/18, juris Rn. 349; VG
Aachen, Beschluss vom 12.3.2021 – 6 L 417/20, juris Rn. 95; OVG
Münster, Urteil vom 21.4.2020 – 8 A 311.19, juris Rn. 54; OVG Müns-
ter, Beschluss vom 8.11.2017 – 8 A 2454.14, juris Rn. 14.

109 OVG Münster, Urteil vom 1.3.2021 – 8 A 1183/18, juris Rn. 349; VG
Aachen, Beschluss vom 12.3.2021 – 6 L 417/20, juris Rn. 95; OVG
Münster, Urteil vom 21.4.2020 – 8 A 311.19, juris Rn. 54; OVG Müns-
ter, Beschluss vom 8.11.2017 – 8 A 2454.14, juris Rn. 14; Teßmer, in:
BeckOK Umweltrecht, 58. Ed. 1.4.2021, BNatSchG, § 67 Rn. 7.
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Das erhebliche öffentliche Interesse am Ausbau der
Windenergieleistung ist bei der Entscheidung über die Be-
freiungserteilung nach § 67 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BNatSchG der-
gestalt zu berücksichtigen, dass es partielle, den Charakter
des Schutzgebiets nicht in Frage stellendeEinschränkungen
des Landschaftsschutzes zu rechtfertigen vermag, wenn die
Errichtung der Windenergieanlagen mangels vorzugswür-
diger Alternativstandorte vernünftigerweise geboten ist.110

DieBetonung liegt hier auf demInfragestellen.DieEntschei-
dung über eine Befreiung muss berücksichtigen, dass Ein-
schränkungen am Landschaftsschutz hinzunehmen sein
können. Die Entscheidung muss ferner berücksichtigen,
dass Windenergieanlagen heutzutage zum Landschaftsbild
dazugehören. Solche Anlagen sind mittlerweile Teil des
Landschaftsbildes. Richtigerweise geht es daher nicht um
Landschaftsschutz durch Verhinderung von Erneuerbaren
Energien, sondern um Landschaftsschutz durch Integrati-
on der Erneuerbaren Energien. Das Entweder-Oder sollte
dem Sowohl-Als-Auch weichen.

Umso mehr gilt dies für Photovoltaikfreiflächenanlagen,
deren Ein- und Auswirkung auf die Landschaft bei richtiger
Gestaltung gering sind. Auch sind neue unter dem Stich-
wort Agri-Photovoltaik zusammengefasste Entwicklungen
zu berücksichtigen.111 Der pauschale Hinweis, Freiflächen-
solaranlagen stehen dem Landschaftsschutz entgegen, ist
zumeist nicht zutreffend. Eine Einbindung in die Land-
schaft ist auch in Schutzgebieten rechtlich notwendig und
fachlich umsetzbar.

VI. Vom Abstrakten zum Speziellen

Die Feststellung, dem Ausbau der Erneuerbaren Energien
komme ein besonderes öffentliches Interesse zu, führt zu
der Frage, wie dies im Einzelfall umzusetzen ist.

Das Argument des oben bereits zitierten OVG Berlin-
Brandenburg,112 die Windenergieanlage dürfe nicht im Na-
turschutzgebiet stehen,weil es auch anderemögliche Stand-
orte für sie gebe, belegt die Notwendigkeit, den Konflikt an-
derweitig zu lösen. Wollte man dem OVG folgen, müssten

erst alle in Betracht kommenden konfliktlosen Flächen für
die Erneuerbaren Energien genutzt werden, bevor Schutz-
gebiete in Anspruch genommen werden dürfen. Dem Vor-
habenträger obläge eine Alternativenprüfung, die er nicht
mit Erfolg erbringen könnte. Die besondere Bedeutung der
Erneuerbaren Energien muss daher bereits im konkreten
Einzelfall seine Wirkung entfalten. Bei besonders schutz-
würdigen Gebieten mögen die Belange des Klimaschutzes
und der Versorgungssicherheit zurücktreten müssen; ein
pauschaler Ausschluss geht an den aus Klimaschutz und
Versorgungssicherheit resultierenden rechtlichen Anforde-
rungen vorbei.

Die vorgenanntenÜberlegungenmüssen sich zwangsläu-
fig auch auf andere rechtliche Instrumente auswirken: In
der Landes- und Regionalplanung ziehen die harten Tabu-
zonen im wahrsten Sinne des Wortes eine harte Grenze für
den Ausbau Erneuerbarer Energien.113 Diese resultiert aus
derBegriffsdefinition,wonachharteTabuzonensolche sind,
in denen Windenergie aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen ausgeschlossen ist. Diese Herangehensweise ist
aber nur richtig, wenn es solche harten Tabuzonen zwangs-
läufig gibt. Das darf in Frage gestellt werden, denn dieser
Begriff resultiert aus einer Zeit, in der die rechtliche Not-
wendigkeit zum Ausbau der Erneuerbaren Energien bei
Weitem nicht in demMaß bestand, wie es heute der Fall ist.

Schließlich wird auf eine ähnliche Konfliktsituation bei
Windenergie imWald hingewiesen. Das in einigen Bundes-
ländern strikt angewandte diesbezügliche Verbot lässt sich
nicht mehr halten. Unionsrecht steht dem jedenfalls nicht
grundsätzlich entgegen.

VII. Fazit

Ein öffentliches Interesse am Ausbau der Erneuerbaren En-
ergien ist mittlerweile unbestritten; ein abstrakter Vorrang
speziell gegenüber den für den Windenergieausbau hoch
relevanten natur- und artenschutzrechtlichen Belangen des
Bundesnaturschutzgesetzes ist jedoch momentan noch zu
verneinen.

Im Naturschutzrecht ist zu beachten, dass der Spielraum
des deutschen Gesetzgebers durch die Rechtsprechung zur
Habitat-Richtlinie eingeschränkt ist. Der EuGHhat in Bezug
aufdenArt. 6Abs. 4derHabitat-Richtlinie explizit entschie-
den, dass dieser eng auszulegen ist.114 Diese Rechtspre-
chung wird durch das BVerwG in seiner Elbvertiefung-Ent-
scheidung bestätigt und speziell auf die Definition des öf-
fentlichen Interesses angewandt. Auch dem BVerwG zufol-
ge ist der mitgliedstaatliche Spielraum diesbezüglich be-
grenzt. Diese Rechtsprechung führt derzeit noch dazu, dass
beimAusbau der ErneuerbarenEnergien bei derAbwägung
durch die Gerichte nicht per se den klimaschutzrechtlichen
Belangen des EEG ein abstrakter Vorrang gegenüber den
naturschutzrechtlichen Belangen des BNatSchG gewährt
wird.

110 OVG Münster, Beschluss vom 9.6.2017 – 8 B 1264.16, juris Rn. 41.

111 Siehe hierzu den Leitfaden des Fraunhofer ISE vom Oktober 2020, ver-
fügbar unter https://www.ise.fraunhofer.de/de/leitthemen/integrierte
-photovoltaik/agri-photovoltaik-agri-pv.html (zuletzt abgerufen am
20.5.2021).

112 Vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 23.5.2019 – OVG 2 A 4.19,
juris Rn. 93.

113 Die Tabuzonen-Rechtsprechung des BVerwG hat auch Kment als „Bä-
rendienst“ bezeichnet: Siehe Kment, Rechtswissenschaftliches Gutach-
ten im Auftrag der Stiftung Klimaneutralität vom Dezember 2020, S.
39 ff.; siehe auch den auf dem Gutachten beruhenden Regelungsvor-
schlag der Stiftung Klimaneutralität vom 28.1.2021, S. 2 (jeweils ver-
fügbar unter https://www.stiftung-klima.de/de/themen/energie/flaechen
-wind/, zuletzt abgerufen am 20.5.2021).

114 Zuletzt EuGH, Urteil vom 16.7.2020 – Rs. C-411/19, juris Rn. 51.
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Dass das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG auch imRah-
men der verfassungsrechtlichen Abwägung keinen unbe-
dingten Vorrang gegenüber anderen Belangen genießt, hat
das BVerfG in seinem Beschluss115 zum Klimaschutzgesetz
jüngst bestätigt. Allerdings wird die Aussage des BVerfG zu-
künftig an Bedeutung gewinnen, dass das relative Gewicht
des Klimaschutzgebots in der Abwägung – auchmit den na-
tur- und artenschutzrechtlichen Belangen – bei fortschrei-
tendem Klimawandel zunimmt.116

Ungeachtet dieser rechtlichen Rahmenbedingungen
muss dem Ausbau der Erneuerbaren Energien in der kon-

kreten Abwägung verschiedener Interessen ein besonderes
Gewicht zukommen. Ansonsten könnten die überragend
wichtigen Gemeinschaftsgüter Klimaschutz und Versor-
gungssicherheit in der Umsetzung nicht die ihnen zukom-
mende Bedeutung erlangen. Dies gilt für konkrete Vorha-
ben, für die Planungen auf kommunaler Ebene sowie bei
der Landes- und Regionalplanung.

115 BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18 u.a., juris.

116 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 24.3.2021 – 1 BvR 2656/18, juris Rn. 198.


